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WnOnitationsortjan bes fd)wctj. dWwcvMieretns.

©rfcfjetnt je ©amftagg unb ïoftet per Quartal gr. 1. 80, per Satjr gr. 7. 20,
gnferate 20 StS. per lfpaftige Spetitjeite, bei größeren ?lufträgen

entfpred)enben Olabatt.

@t. ©itHeit, beit 15. Sluguft 1891.

2iîuff)ifl ttcittie ttirtjt bcit, ber ^urdjt tttrfjf lieunt, foitbertt jenen,
ISeMjer fie ßennf unb ßeliatnpft, bis bie (ècfaÇr er ßefiegt.

3)tc Lotionen domteffe uttb
dorttftj.

(Korrefponbcnj.)

Unterm 5. Sunt 1889 hat
ber Sßationalratß auf Stntrag beg

Gerrit Somteffe befdjtoffen: „Sur
Sefeitiguitg bortommenber Uns

gleicßbeiten in ber Slntuenbung
be§ SSunbeSgefeheg betreffenb bte SIrbeit ttt bett gabrifen unb
um bett Sdjufc beSfelbett einer gröfjern Stitsaßl bon SIrbeitern

Psutoenben, tft ber SSunbeSratlj eittgelaben, p prüfen, ob
«täjt bte in feinen Söefcßlüffe'n unb SreiSfchreiben aufgefteßten
formen abgeänbert toerben foßen, ittêbefottbere mag bie 3tn==

Saßt ber Arbeiter uub bte SSertoenbung mecßanifdjer ïïlotoren
betrifft."

Unterm 17. Sunt 1889 hat bann and) ber Stänberath
auf Slittrag beS föerrn Sornas befdjtoffen : „Ser Sunbegratß
toirb eittgelaben, bie grage ber obligatorifdjeu S3eruf§genoffen=
fdjaften in iljrer ©efammthett unb ingbefonbere in ber
tang git prüfen, ob nidjt in bag eibg. gabrilgefeß als Sa*
bitet III a Strtitel 16 a, eine Sitfahbeftimmung fotgenben
Sntjaltes aufsuuetjmen fei: „®ie tautone ftnb ermächtigt,
Tür bie föebürfttiffe getoiffer Snbuftrien obtigatorifdje S3eruf§=
berbättbe su fcßaffen."

39ejüglidj biefer beiben fragen ftnb beut SSurtbeêratfie
folgenbe Stntmorteu eingegangen: a. ®ie Seridfa bon 21
«antongregierungcn (nicht berichtet haben Sag, ©raubüttben,
Sefftn, SBattig) ; b, ein Gutachten beg fdjmeisertfdjen fèan-

betg= unb SnbuftriebereinS bom 27. SDîai 1890; c. ein ®ut>
adjteit bcg fdßmeiserifdjen ©emerbebereinS bom 15. September
1890; d. brei ©utadfan be§ fc^toeigerifdhett Strbeiterbnnbeê
bom 11. Sanuar, 10. gebruar 1890 unb 25. gebruar 1891;
e. ein Schreiben be§ tg>attbels= uttb SnbuftrieüereinS in §eriSau
bom 27. SDejernber 1889; f. ein Schreiben beS £attfmänn=
ifcßen ®ireÖorinmS in St. ©aßen bom 10. 3Mrs 1890;
g. eine Singabe 15 genferifdjer Strbeiterfßnbifate bom 21.
9M 1890; h. ein ©utadjten ber eibg. fÇabriîinfpeftoren
boni 11. Stpril 1891.

Sie grage, ob bie Senbens ber Lotion Somteffe sn
förbertt fei, hat beinahe überaß ^Bejahung gefnnbett. 8Iud)
ber SBunbeSratß ntar ber Slnfidjt, baff bie baburdj angebaßn»
ten gortfdßritte sn begrüben feien. @S liegt in ber Statur
ber Sache, baff bie Sinen fid) ein meitereS Vorgeben in feßr
rabifalem Sinne benfen, Sinbere nur für eine mäfjige SBeiter.

enttoidlung beg befaßenben 3uftanbeg fid) augfpredjen, maß
rettb attbere Stimmen unbebingte Stufredjterßaitung beg leb
tern toünfdßeu.

Sie SJtotion Sornas bagegen ift, tuettn auch teineSmegS
überaß in ißrer Sbee, bodj menigftenS itt ißrer oorliegenbett
gaffung, in bett befragten Greifen beittaße aßfeitig auf 2tb=

leßnung geftofeen.

§ier ift oor Slßern baran feftsußalten, bah biefe borge*
fdjtagene âufafcbeftimmung nidjt in bag eibg. gabrifgefeß
pafet uttb gehört, überhaupt Weit über bie Mahnten beg 21r=

tifelê 34 ber tSmtbeêoerfaffung, auf meldiem biefeS berußt,
ßinauggeßt.

Siber aucß sine anbere Srmäguttg, toelcße auf bie 33er=
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St. Galle«, den IS. August 1891.

Wuthig nenne nicht den, der Kurcht nicht kennt, sondern jenen,
Weicher sie kennt und bekämpft, bis die Hefahr er besiegt^

Die Motionen Comtesse und
Cornaz.

(Korrespondenz.)

Unterm 5. Juni 1889 hat
der Natioualrath auf Antrag des

Herrn Comtesse beschlossen: „Zur
Beseitigung vorkommender Uu-
gleichheiten in der Anwendung

des Bundesgesetzes betreffend die Arbeit in den Fabriken und
um den Schutz desselben einer größern Anzahl von Arbeitern
zuzuwenden, ist der Bundesrat!) eingeladen, zu prüfen, ob

nicht die in seinen Beschlüssen und Kreisschreiben aufgestellten
Normen abgeändert werden sollen, insbesondere was die An-
zahl der Arbeiter und die Verwendung mechanischer Motoren
betrifft."

Unterm 17. Juni 1889 hat dann auch der Ständerath
auf Antrag des Herrn Cornaz beschlossen: „Der Bundesrath
wird eingeladen, die Frage der obligatorischen Berufsgenossen-
schaffen in ihrer Gesammtheit und insbesondere in der Rich-
tung zu prüfen, ob nicht in das eidg. Fabrikgesetz als Ka-
pitel III g. Artikel 16 a, eine Zusatzbestimmung folgenden
Inhaltes aufzunehmen sei: „Die Kantone sind ermächtigt,
für die Bedürfnisse gewisser Industrien obligatorische Berufs-
verbände zu schaffen."

Bezüglich dieser beiden Fragen sind dem Bnndesrathe
folgende Antworten eingegangen: n. Die Berichte von 21
Kantonsregierungen (nicht berichtet haben Zug, Graubünden,
Dessin, Wallis); ff, ein Gutachten des schweizerischen Hau-

dels- und Jndustrievereins vom 27. Mai 1890; v. ein Gut-
achten des schweizerischen Gewerbevereins vom 15. September
1890; ä. drei Gutachten des schweizerischen Arbeiterbundes
vom 11. Januar, 10. Februar 1890 und 25. Februar 1891;
s. ein Schreiben des Handels- und Jndustrievereins in Herisau
vom 27. Dezember 1889; I. ein Schreiben des Kaufmänn-
ischen Direktoriums in St. Gallen vom 10. März 1890;

eine Eingabe 15 genferischer Arbeitcrsyndikate vom 21.
Mai 1890; ff. ein Gutachten der eidg. Fabrikinspektoren
vom 11. April 1891.

Die Frage, ob die Tendenz der Motion Comtesse zu
fördern sei, hat beinahe überall Bejahung gefunden. Auch
der Bundesrath war der Ansicht, daß die dadurch angebahn-
ten Fortschritte zu begrüßen seien. Es liegt in der Natur
der Sache, daß die Einen sich ein weiteres Vorgeben in sehr
radikalem Sinne denken, Andere nur für eine mäßige Weiter-
entwicklnng des bestehenden Zustandes sich aussprechen, wäh
rend andere Stimmen unbedingte Aufrechterhaltung des letz

tern wünschen.
Die Motion Cornaz dagegen ist, wenn auch keineswegs

überall in ihrer Idee, doch wenigstens in ihrer vorliegenden
Fassung, in den befragten Kreisen beinahe allseitig auf Ab-
lehnung gestoßen.

Hier ist vor Allem daran festzuhalten, daß diese vorge-
schlagene Zusatzbestimmung nicht in das eidg. Fabrikgesetz
paßt und gehört, überhaupt weit über die Rahmen des Ar-
tikels 34 der Bundesverfassung, ans welchem dieses beruht,
hinausgeht.

Aber auch eine andere Erwägung, welche aus die Ver-
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faffung Begug pat, mug bertwrgepoben werben. Sïrtifel 81
ber Bunbesoerfaffuug gewäprleiftet bie Fitopeit beS £anbels
îtnb ber ©ewerbe. Sn ben früher erwähnten ©utatten paben

fit and) fepr Diele Stimmen bapin auSgefproten, baft bte

Bîotion ©ornas ftcf) gegen obigen Slrtifeï oerftoge.
Oie ttnDereinbarteit ber Btotion mit bem Strtitel 31 tritt

nocïj eoibenter gu Sage, wenn man fit ben mit ben obliga»
torifcEjen BerufSgenoffengpaften üerbunbetten Begriff Dergegen«

wärtigt. Siefer ift atterbingS not Weit babon, abgetlärt gu

fein, aber gewiffe Btobalitäten laffen fit bot feftpalteu.
Set eS, bag nat ben ©inen fämmtlite Slngepörige eines

Berufes sur Bifbung einer ©enoffenfdjaft gefeplit geswungen
würben, fobafb fit für bie Bifbung eine Bteprpeit finbet,
fei eS, bag nach Stnbern bei fatultatibem Beitritt Befcfjlüffe
ber 3Jie^rf)eit

"
für bie nidjt beigetretene Btinberpeit perbinb»

lic| wären.
Nebenbei feien nur not bie Scfjwierigfeiten erwähnt,

Wette bie Lotion bietet. ©S ift überhaupt not nid^t ab»

3ufef)en, ob bte ©infüprung ber BerufSgenoffenfcfjaften eigent»
lief) ein Fortftritt ober aber ein Bücfftritt wäre. Sie bieten
biete Bortpeile, aber aut, Wie baS frühere 3uuftWefen, bem

fie bergleic£)bar finb, bebeutenbe Battpeite. D. 0.

$erfd)iebene0.
3eitnuttgS= unb Scfjtti^fcrfrfjulett im Berner Ober«

taube. Oer BerwaltungSberitt ber Oirettioit beS Snnern
beS Cantons Bern, für baS Sapr 1890 enthält über bie

3eitnungS« unb Stniplerftuten beS DberfanbeS FotgenbeS:
„Bon ber StniplerfdôuIe Briens ift fortwäprenb

nur ©rfreutiteS sn mefben. Sie unterrittete im testen StuI»
japr 18 Bofffcbüler, ferner in einer Slbettbftule für Stnip»
1er 27 ©rwatfene unb enblicb in einer S^ufe sur ©r»

lernung ber ©femente beS 3eicf)nenS für Sttaben bis sunt
Austritte aus ber Brimargpule 55 3öglinge, ^ j,ab fidt) im
©ansen ein Beftanb bon nabesu 100 S^ütern ergibt. Sie
Fädjer ber eigentfieben Stnipterftule finb Ftopanbgeitnen,
tedbnif^eS 3"d)nen, Biobefliren, Somponiren, StljUepre nnb
Scpnipen. ®S würbe baS ganse Sapr, mit SluSnabme bor.
brei BÎocben Serien im Sommer, gearbeitet. Stoff, Seiftungen
unb OtSgiplin ber Scbüfer waren febr befriebigenb; bie

Seprerftaft berfap if)r Stmt mit Fäptgtot, pflichttreue unb i

SEaEt. Oer BefonberS berbiente £auptleprer ber Scbute, §err
Sienpotg, befudjte im Berittjahre mit Staats« nnb BunbeS»

ftipenbium bie oberbaprifeben unb tproltften Stniplerftuten
unb brachte bon biefer Steife eine Sülle nüpliter Senntniffe,
©rfabrungen unb Stnregungen, aber aitcb bie Ueberseugung
gurücf, baff bie Sdfufe Briens nat Betrieb unb Seiftungen
einen Bergtot mit jenen Stnftalten in ben meiften Besiebun»

gen niebt gu fürchten bat.

Oagegen erweist eS fidj immer mepr als ein bringenbeS
'

Bebürfnife für bie Slnftatt, bie mit Strbeit überhäuften Seb=

rer bon Bebenaufgaben sit enttaften unb su biefem Bepufe
eine befonbere StuSpütfe sur ttebernabme beS tommersieffen
OpeiteS beS Betriebes beisugiehen. Oenn ba bie Stute aus '

finansfetfen ©rünben auf Beftettung bin arbeiten ntug, fo

gebort basu ein gefdjäftSmäffiger Betrieb bebufs Stbfepung
ihrer Sßrobufte. Oemnat waltet bie Stbfidjt ob, tm 3ufam»
menwirfen mit bem Dberfänber Stnipterinbuftrieoerein eine

Snbuftriebatfe ober ftänbige SluSftettung mit einem eigenen

©efebäftsfübrer gu grünben, um fo für fidheru Slbfap ber @r«

geugniffe ber Stute su forgen unb gleidbgeittg ben Scbütern
eine Brücfe sn einer felbftftänbigen SebenSftettung bei bem |

StuStritte aus ber Scbute gu bauen. @S foil nun btefür bie

§ülfe beS Staates unb beS BunbeS in Stnfprucb genommen ;

werben. Oer Staat bat bie feinige sum Oped bereits ge«
i

wäbrt, unb srnar fomobl in Sorm eines augerorbenttiten j

3«ftuffeS pro 1890, ats in Sorm einer ©rböbung beS or«

deutlichen Beitrages pro 1891 u. ff.

^ Oie Begebungen, bie Stnipterftule Bteprtnger. i

fortgufepen ober auf anberer BafiS neu eingurtdbten, erwiefen

fit leiber als üergebtidj, fo bag bie 9tnftatt mit bem Sdjtuffe
beS SdbuljahreS 1889/1890 befinitio einging. Oie Scbutb
trägt einerfeits bie gänglite Spftemtofigteit beS Unterrichts
beS §auptleprerS, welche ben Schülern mit ber 3eü alte

Sreube an ber Strbeit raubte, fobann aber audj bie auf bie

Srequeng febr fdhäbtidh einwirfenbe Stwierigfeit, ben Stü«
lern beim ttebertritte aus ber Sebre in'S Seben eilte lopnenbe
fßrapis su oerfdjaffen, unb enblicb audb bie in Bteprtngen
offenbar im Sittgemeinen fidj geltenb madjenbe Stbnabme ber

gewerblichen StrebfamEeit in ^olge ber grembeninbuftrie.
3u einigem ©rfape für bie eingegangene Slnftalt ift bie

©rridbtung einer 3eichnenfdbule für ben SBinter beabfichtigt.
Oie Sebrmittel ber alten Schule finb einftweilen im Schul»
baufe untergebracht worben unb werben ben Sebrern unb

Schniplern oon Sttepringen teipweife gur Bennpung abge«

geben.
Oie beiben Eleineu 3eid)nungSf^ulen für Schnipler in

Briengwpler nnb tpofftetten gedeihen gut nnb entfprecbeu üott«

tommen ihrem 3n>ecfe, ben Scbitiblern ber betreffenden ®e«

meinben ©elegenbeit git methobifdher ftortbtlbung im 3eidhnen
unb Biobettiren gu gewähren. Seite unterrichtete 15, biefe
17 Schüler.

Oer Steinntefjtecbniïer. Bon-einem Steinmebtecbnifer
erwartet man unter Slnberem, bag er bie öerfdjiebenen Bia»
terialien, welche ein Steinme| ober Bildhauer gu bearbeiten

bat, in allen ihren ©igenfdjaften praftifd) îennen lernte, bie

SeiftungSfäbigteit unb ©efcbictlicbfeit beS SlrbeiterS. richtig 3u

beurteilen, eoentuett ben nngefchittten Slrbeiter gu Eorrigireit
Permag. Sn bieten ©efdjäften ift atterbingS bie 3abl ber

oerwenbeten Biaterialien eine befdhränfte, beSgletdjen bie Strt
ber Slrbeit, welche bann nicht feiten gut' ©ntwicïelung einer

befonbern Spegialität führt. Oag ein junger Steinmegtet«
niter fidj ©rfabrung unb tleberfidht in ber jffübrung uon
Steinmepgeftäften berfebiebener Bittung unb gmar fowobt
im Bureau wie auf bem SBerfplap refp. Sltelier unb im Brutb
erwerben mug, bebarf wohl taum befonberer ©rwäbnung.

©ine prabtifebe Sebrgeit, bie beim Steinmep meift etwas
länger benn beim Btaurer unb 3mimermann bauert, ift ba»

her für ben tünftigen Steinmeptecbnifer unentbebrlit- Ueber

baS 3'el ber tpeoretifeben $acbauSbilbung etneS Steinmepen
gibt baS Programm einer Steininepftute eingebenbe SlnS«

Eunft. ©ine fotdje gacpfchute berlangt bon bem gutünftigen
SteinmeptedhniEer gunäcbft eine gute allgemeine Bilbung —
etwa 20% ber Baubeftiffenen ber Steinntepfdjule gu 3ei'E»ft

befagen g. B. bie Berechtigung gum einjährigen Btilitärbienft.
Sm Sachftubium wirb bann befonbers ©ewidpt gelegt auf

bie Formenlehre unb gwar bie aller Stile, auf bie Baueon«
ftruttionSlepre mit befonberer BerücEfichtigung ber Sonftruf«
tionen in SBerffteinen, Steinfcbnitt 2c., auf bie Baumecpanit
unb ftattfebe Berechnung benannter ^onftruttionen, auf bie

Baumaterialienlebre unb ©efteinSlebre, ferner auf bie gum
Berftänbnig ber Baumedjanit unb ©efteinSlepre 2c. notpwen»

bige Btatpematit unb Baturwiffenftoft.
Selten bürfte eS einem Baubeftiffenen gelingen, bie er«

forberlidje Opeorie burtt) Selbftftnbium fidp angueignen, not
biet weniger aber bie erwähnten praftiften ©rfabrungen burdh

©igäplungeit einiger fßrattiter gn erfepen. Söopl werben jept
Sehrhefte für alle mögliten Fatrittungen, angeblit gum
Selbftftnbium, angepriefen, ja fogar Prüfungen in absentia
tann ber betreffenbe tanbibat (oietteitt nat bem Btufter ber

Unioerfität fghtlubelppia [?] ablegen, ob aber biefer 2Beg

wirtlit gum 3tel ober nur gu Oäuftungen füprt, wirb jeber

einfittige Futmann leitt beurtpeilen tonnen.
SBenit früper einmal einige Dom Sd)ic£fat fepr begünftigte

nnb non ber Batur mit guten Slnlagen auSgeftattete Fat»
teute aut auf einem anbern atterbingS weit umftänbtttercm
unb ftwierigerem SBege eS gteitfatts gu SCßoptftanb unb
Stnfepen bratten, fo ift bot bie Sopirung eines fotten Be»

gepteS nitt immer bem Bormatmenfcpen gu empfehlen, SfßaS
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fassung Bezug hat, muß hervorgehoben werden. Artikel 31
der Bundesverfassung gewährleistet die Freiheit des Handels
und der Gewerbe. In den früher erwähnten Gutachten haben
sich auch sehr viele Stimmen dahin ausgesprochen, daß die

Motion Cornaz sich gegen obigen Artikel verstoße.
Die Unvereinbarkeit der Motion mit dem Artikel 31 tritt

noch evidenter zu Tage, wenn man sich den mit den obliga-
torischen Berufsgenossenschaften verbundenen Begriff vergegen-
wärtigt. Dieser ist allerdings noch weit davon, abgeklärt zu
sein, aber gewisse Modalitäten lassen sich doch festhalten.
Sei es, daß nach den Einen sämmtliche Angehörige eines

Berufes zur Bildung einer Genossenschaft gesetzlich gezwungen
würden, sobald sich für die Bildung eine Mehrheit findet,
sei es, baß nach Andern bei fakultativem Beitritt Beschlüsse
der Mehrheit'für die nicht beigetretene Minderheit verbind-
lich wären.

Nebenbei seien nur noch die Schwierigkeiten erwähnt,
welche die Motion bietet. Es ist überhaupt noch nicht ab-
zusehen, ob die Einführung der Berufsgenossenschaften eigent-
lich ein Fortschritt oder aber ein Rückschritt wäre. Sie bieten
viele Vortheile, aber auch, wie das frühere Zunftwesen, dem
sie vergleichbar sind, bedeutende Nachtheile. O. O.

Verschiedenes.
Zeichnungs- und Schnitzlerschulen im Berner Ober-

lande. Der Verwaltungsbericht der Direktion des Innern
des Kantons Bern, für das Jahr 1890 enthält über die

Zeichnungs- und Schnitzlerschulen des Oberlandes Folgendes:
„Von der Schnitzlerschule Brienz ist fortwährend

nur Erfreuliches zu melden. Sie unterrichtete im letzten Schul-
jähr 13 Vollschüler, ferner in einer Abendschule für Schnitz-
ler 27 Erwachsene und endlich in einer Schule zur Er-
lernung der Elemente des Zeichnens für Knaben bis zum
Austritte aus der Primärschule 55 Zöglinge, so daß sich im
Ganzen ein Bestand von nahezu 100 Schülern ergibt. Die
Fächer der eigentlichen Schnitzlerschule sind Freihandzeichnen,
technisches Zeichnen, Modelliren, Komponiren, Styllehre und
Schnitzen. Es wurde das ganze Jahr, mit Ausnahme von
drei Wochen Ferien im Sommer, gearbeitet. Fleiß, Leistungen
und Disziplin der Schüler waren sebr befriedigend; die

Lehrerschaft versah ihr Amt mit Fähigkeit, Pflichttreue und

Takt. Der besonders verdiente Hauptlehrer der Schule, Herr
Kienholz, besuchte im Berichtjahre mit Staats- und Bundes-
stipendium die oberbayrischen und tyrolischen Schnitzlerschulen
und brachte von dieser Reise eine Fülle nützlicher Kenntnisse,
Erfahrungen und Anregungen, aber auch die Ueberzeugung
zurück, daß die Schule Brienz nach Betrieb und Leistungen
einen Vergleich mit jenen Anstalten in den meisten Beziehun-
gen nicht zu fürchten hat.

Dagegen erweist es sich immer mehr als ein dringendes
Bedürfniß für die Anstalt, die mit Arbeit überhäuften Leh-
rer von Nebenaufgaben zu entlasten und zu diesem Behufe
eine besondere Aushülfe zur Uebernahme des kommerziellen
Theiles des Betriebes beizuziehen. Denn da die Schule aus
finanziellen Gründen auf Bestellung hin arbeiten muß, so

gehört dazu ein geschäftsmäßiger Betrieb behufs Absetzung

ihrer Produkte. Demnach waltet die Absicht ob, im Zusam-
menwirken mit dem Oberländer Schnitzlerindustrieverein eine

Jndustriehalle oder ständige Ausstellung mit einem eigenen

Geschäftsführer zu gründen, um so für sichern Absatz der Er-
Zeugnisse der Schule zu sorgen und gleichzeitig den Schülern
eine Brücke zu einer sclbstständigen Lebensstellung bei dem

^

Austritte aus der Schule zu bauen. Es soll nun hiefür die

Hülfe des Staates und des Bundes in Anspruch genommen ^

werden. Der Staat hat die seinige zum Theil bereits ge-

währt, und zwar sowohl in Form eines außerordentlichen
Zuschusses pro 1890, als in Form einer Erhöhung des or-
deutlichen Beitrages pro 1891 u. ff.

^ Die Bestrebungen, die Schnitzlerschule Meyringeu >

fortzusetzen oder auf anderer Basis neu einzurichten, erwiesen
sich leider als vergeblich, so daß die Anstalt mit dem Schlüsse
des Schuljahres 1889/1890 definitiv einging. Die Schuld
trägt einerseits die gänzliche Systemlosigkeit des Unterrichts
des Hauptlehrers, welche den Schülern mit der Zeit alle
Freude an der Arbeit raubte, sodann aber auch die auf die

Frequenz sehr schädlich einwirkende Schwierigkeit, den Schü-
lern beim Uebertritte aus der Lehre in's Leben eine lohnende
Praxis zu verschaffen, und endlich auch die in Meyriugen
offenbar im Allgemeinen sich geltend machende Abnahme der

gewerblichen Strebsamkeit in Folge der Fremdenindustrie.
Zu einigem Ersatze für die eingegangene Anstalt ist die

Errichtung einer Zeichnenschule für den Winter beabsichtigt.
Die Lehrmittel der alten Schule sind einstweilen im Schul-
Hause untergebracht worden und werden den Lehrern und
Schnitzlern von Meyringen leihweise zur Benutzung abge-
geben.

Die beiden kleinen Zeichnungsschulen für Schnitzler in
Brienzwyler und Hofstetten gedeihen gut und entsprechen voll-
kommen ihrem Zwecke, den Schnitzlern der betreffenden Ge-
meinden Gelegenheit zu methodischer Fortbildung im Zeichnen
und Modelliren zu gewähren. Jene unterrichtete 15, diese

17 Schüler.
Ter Steinmehtechniker. Von einem Steinmetztechniker

erwartet mau unter Anderem, daß er die verschiedenen Ma-
terialien, welche ein Steinmetz oder Bildhauer zu bearbeiten

hat, in allen ihren Eigenschaften praktisch kennen lernte, die

Leistungsfähigkeit und Geschicklichkeit des Arbeiters, richtig zu
beurtheilen, eventuell den ungeschickten Arbeiter zu korrigiren
vermag. In vielen Geschäften ist allerdings die Zahl der

verwendeten Materialien eine beschränkte, desgleichen die Art
der Arbeit, welche dann nicht selten zur Entwickelung einer
besondern Spezialität führt. Daß ein junger Steinmetztech-
niker sich Erfahrung und Uebersicht in der Führung von
Steinmetzgeschäften verschiedener Richtung und zwar sowohl
im Bureau wie auf dem Werkplatz resp. Atelier und im Bruch
erwerben muß, bedarf wohl kaum besonderer Erwähnung.

Eine praktische Lehrzeit, die beim Steinmetz meist etwas
länger denn beim Maurer und Zimmermann dauert, ist da-

her für den künftigen Steinmetztechniker unentbehrlich. Ueber

das Ziel der theoretischen Fachausbildung eines Steinmetzen
gibt das Programm einer Steinmetzschule eingehende Aus-
kunft. Eine solche Fachschule verlangt von dem zukünftigen
Steinmetztechniker zunächst eine gute allgemeine Bildung — „
etwa 20°/^ der Banbeflissenen der Steinmetzschule zu Zerbst
besaßen z. B. die Berechtigung zum einjährigen Militärdienst.

Im Fachstudium wird dann besonders Gewicht gelegt auf
die Formenlehre und zwar die aller Stile, auf die Baucon-
struktionslehre mit besonderer Berücksichtigung der Konstruk-
tioneu in Werksteinen, Steinschnitt zc., auf die Baumechanik
und statische Berechnung benannter Konstruktionen, auf die

Baumaterialienlehre und Gesteinslehre, ferner auf die zum
Verständniß der Baumechanik und Gesteiuslehre zc. nothwen-
dige Mathematik und Naturwissenschaft.

Selten dürfte es einem Baubeflissenen gelingen, die er-
forderliche Theorie durch Selbststudium sich anzueignen, noch

viel weniger aber die erwähnten praktischen Erfahrungen durch

Ei zählungen einiger Praktiker zu ersetzen. Wohl werden jetzt

Lehrhefte für alle möglichen Fachrichtungen, angeblich zum
Selbststudium, angepriesen, ja sogar Prüfungen irr àsntia.
kann der betreffende Kandidat (vielleicht nach dem Muster der

Universität Philadelphia s?j ablegen, ob aber dieser Weg
wirklich zum Ziel oder nur zu Täuschungen führt, wird jeder
einsichtige Fachmann leicht beurtheilen können.

Wenn früher einmal einige vom Schicksal sehr begünstigte
und von der Natur mit guten Anlagen ausgestattete Fach-
leute auch auf einem andern allerdings weit umständlicherem
und schwierigerem Wege es gleichfalls zu Wohlstand und
Ansehen brachten, so ist doch die Kopirung eines solchen Re-
zeptes nicht immer dem Normalmenschen zu empfehlen. WaS
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